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Kernarbeitszeiten Verkehrsanbindung Parkmöglichkeiten
09.00-12.00 Uhr ab Mainz Hauptbahnhof Parkhaus Schillerplatz,
14.00-15.00 Uhr Straßenbahnlinien für behinderte Menschen
Freitag 09.00-12.00 Uhr Richtung Hechtsheim 50,52,53 Hofeinfahrt MdI, Am Acker
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202. IMK: Prüfung von Möglichkeiten zur Verhinderung der Nachnutzung von 
durch Raub/Diebstahl/Betrug erlangten hochwertigen Handys/Smartphones/Tablet-
Computern

████████████████

hiermit    bestätige    ich    den    Eingang    Ihres    Antrags    auf    Auskunft    nach    dem 

Landestransparenzgesetz (LTranspG) vom 16.06.2019 beim Ministerium des Innern und 

für SportRheinland-Pfalz.

Im Rahmen der 202. Sitzung der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren 

der Ländervom 24. bis 26.06.2015 in Mainz wurde das Thema „Reduzierung von Raub-, 

Diebstahls- und  Betrugstaten  im  Zusammenhang  mit  dem  Erlangen  von  hochwertigen 

Handys/Smartphones     durch     Verhinderung     der     Nachnutzung“  behandelt  und 

nachfolgender  Beschluss  gefasst,  der  zur  Veröffentlichung  freigegeben  und  auf  der

Internetseite der IMK einsehbarist:

Die  IMK  nimmt  den  Ergebnisbericht  "Prüfung  von  Möglichkeiten  zur  Verhinderung  der 

Nachnutzung von durch Raub/Diebstahl/Betrug erlangten hochwertigen 
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Handys/Smartphones/Tablet-Computern" (Stand: 31.03.15) und den dazu vomAK II am 

06./07.05.15 zu TOP 20 gefassten Beschluss zur Kenntnis.

Der  Ergebnisbericht  wurde  nicht  zur  Veröffentlichung  freigegeben,  sodass  Ihre  Anfrage 

negativ  beschieden  werden  muss.Die  von  Ihnen  gewünschten  Auskünfte  können 

voraussichtlich auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt zugänglich gemacht werden.

Ich bitte Sie aus den genannten Gründen um Verständnis für die Ablehnung Ihres Antrags 

in  diesem  Punkt.Für  weitere  Anfragen  verweise  ich  auf  Geschäftsstelle  der Ständigen

Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder, c/o Bundesrat, Leipziger Straße 

3-4, 10117 Berlin; Postanschrift: 11055 Berlin.

Gegen  diese  Entscheidung  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Zustellung  Widerspruch 

erhoben  werden.  Der  Widerspruch  kann  1.  schriftlich  oder  zur  Niederschrift  beim 

Ministerium des Innern und für Sport, Schillerplatz 3-5, 55116 Mainz, oder 2. durch E-Mail 

mit qualifizierter elektronischer Signatur an: mdi@poststelle.rlp.de erhoben werden.

Unabhängig    davon    haben    Sie    gem.    §    19 LTranspG    die    Möglichkeit,    den 

Landesbeauftragten  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit  Rheinland-Pfalz, 

Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, www.datenschutz.rlp.de, anzurufen, wenn Sie Ihr Recht 

auf Informationszugang als verletzt ansehen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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